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Bekanntmachungen 
 

 
Für Sprechzeiten beim Bürgermeister ist eine vorherige 

Terminabsprache nötig. Melden Sie sich bitte im  
Vorzimmer Bürgermeister, unter Tel. 08085/188-24 an. 

 

__________ 
 

Ferienprogramm und Start in die Ferienzeit 

 
Bereits ab Freitag 03.07.2026 konnte man sich online anmel-
den. Die ersten Programmpunkte waren schon nach wenigen 
Minuten ausgebucht.  
Es gibt auch noch ein paar Restplätze – schaut doch auf 
unserer Homepage vorbei und meldet euch noch an. Ihr könnt 
das Schwimmabzeichen machen, die Feuerwehr erleben, 
Bogenschießen am Loaner Weiher, Lichterschalen herstellen, 
Schnupperschießen, Schatzsuche im Steinbruch im Altmühl-
tal, Übernachtung mit der Landjugend, einmal Stockschießen 
ausprobieren, und noch vieles mehr. 
 
Vorab möchte ich mich herzlich bei allen Veranstaltern 
bedanken, dass sie unseren Kindern und Jugendlichen mit 
vielen tollen Programmpunkten die Sommerferien versüßen.  

 
Ebenso würde ich mich sehr freuen, wenn ihr, liebe Kinder, 
wieder zahlreich am Sommerferien-
Leseclub der Bücherei teilnehmt. 
Denn Lesen macht Spaß! 
 
Das Schuljahr neigt sich nun auch schon dem Ende zu. 
Unseren Schülern und Schülerinnen wünsche ich 
wunderschöne entspannte Ferien, unseren Schul- und 
Berufsabgängern eine erfolgreiche Zukunft, einen guten 
Start ins Berufs- und Studienleben  
und natürlich allen Gemeindebürgerinnen und -bürgern 
eine schöne und erholsame Sommerzeit. 
 
Ihr Bürgermeister 
  
Ulli Gaigl 

__________ 

 

Feierliche Verabschiedung der ausgeschiedenen 
Gemeinderatsmitglieder und 

 Verleihung der Bürgermedaille  
im Rathaus 

 
Im Rahmen einer Feierstunde im Rathaus wurden am Freitag, 
3. Juli 2026, zehn Gemeinderätinnen und Gemeinderäte aus 
ihrem Ehrenamt verabschiedet. 
 
In seiner Ansprache würdigte Erster Bürgermeister Ullrich 
Gaigl die Verdienste der ausgeschiedenen Ratsmitglieder. 
Diese haben sich über Zeiträume von sechs bis hin zu 
beeindruckenden 36 Jahren mit großem Engagement, 
Verantwortungsbewusstsein und Herzblut für die Gemeinde 
eingesetzt. Mit ihrem Wirken haben sie das kommunale 
Leben maßgeblich mitgestaltet und die Entwicklung der 
Gemeinde nachhaltig geprägt. 
 
Der Bürgermeister betonte, dass Kommunalpolitik ein 
anspruchsvolles Ehrenamt sei. Es erfordere Zeit, Geduld, 
Einsatzbereitschaft und die Bereitschaft, Verantwortung zu 
übernehmen. Entscheidungen müssten häufig im Spannungs-
feld unterschiedlicher Interessen getroffen werden und seien 
nicht immer einfach oder unumstritten. Gerade diese 
Entscheidungen prägten jedoch das Gesicht einer Gemeinde 
und gestalteten ihre Zukunft. 
 
Die verabschiedeten Gemeinderätinnen und Gemeinderäte 
stellten sich dieser Aufgabe engagiert, freiwillig und aus 
Überzeugung. Es wurden Projekte angestoßen und begleitet, 
konstruktive Diskussionen geführt, Kompromisse gefunden 
und sich stets für die Anliegen der Bürgerinnen und Bürger 
eingesetzt. Dabei seien für sie nicht nur Zahlen, Pläne und 
Beschlüsse entscheidend gewesen, sondern immer auch die 
Menschen, die davon betroffen sind. 
 
Jede und jeder Einzelne hat auf eigene Weise Spuren 
hinterlassen. Gemeinsam trugen sie dazu bei, dass Sankt 
Wolfgang heute eine lebenswerte, lebendige und starke 
Gemeinde ist. 
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Foto Gemeinde: 
v.l. 1. Bgm. Ullrich Gaigl, Günter Kellner (6 Jahre), Dieter Fischer 
(18 Jahre), Stefan Müller (6 Jahre), Josef Göschl (18 Jahre), Josef 
Stierstorfer (12 Jahre), Magdalena Wandinger-Strauß (36 Jahre), 
Franz Finger (18 Jahre), Werner Axenböck (24 Jahre), Franz Göschl 
(6 Jahre), 3. Bgm. Thomas Haslberger und 2. Bgm. Konrad Bernhard 
 
Im Anschluss an die Verabschiedung wurden drei 
Bürgermedaillen verliehen.  
Mit dieser besonderen Auszeichnung ehrte die Gemeinde 
Persönlichkeiten, die sich durch ihren langjährigen, enga-
gierten und prägenden Einsatz im Gemeinderat in besonderer 
Weise um das Wohl der Gemeinde verdient gemacht haben. 
 
Die Bürgermedaille ist Ausdruck besonderer Verdienste um 
das Gemeinwohl und zugleich ein sichtbares Zeichen des 
Dankes und der Anerkennung für außergewöhnliches ehren-
amtliches Engagement. 
 
Erster Bürgermeister Ullrich Gaigl gratulierte den Geehrten 
herzlich zu dieser verdienten Auszeichnung und dankte ihnen 
für ihren langjährigen Einsatz zum Wohle der Gemeinde. 
 
 
Frau Magdalena Wandinger-Strauß 

Frau Wandinger-Strauß 
war über beeindrucken-
de 36 Jahre Mitglied des 
Gemeinderats.  
Eine so lange Amtszeit 
verdient höchsten Re-
spekt und zeugt von 
außergewöhnlicher Be-
ständigkeit, großem Ver-
antwortungsbewusstsein 

und einer tiefen Verbun-
denheit mit der 
Gemeinde St. Wolfgang. 
 
Neben ihrer verantwor-
tungsvollen Tätigkeit als 
Lehrerin am Gymnasium 

engagierte sie sich über Jahrzehnte hinweg mit großer 
Hingabe in der Kommunalpolitik. Sie investierte einen 
erheblichen Teil ihrer Freizeit in dieses Ehrenamt – nicht aus 
Pflichtgefühl, sondern aus echter Überzeugung und dem 
Wunsch, die Zukunft ihrer Heimatgemeinde aktiv 
mitzugestalten. 

 
Ein besonderer Schwerpunkt ihrer Arbeit lag im Bereich der 
Gemeindefinanzen. Während ihrer gesamten Amtszeit 
gehörte sie dem Finanzausschuss an und war dort eine 
unverzichtbare Stütze. Darüber hinaus engagierte sie sich im 
Rechnungsprüfungsausschuss, im Schul- und Bildungsaus-
schuss sowie im Ferienausschuss. 
 
Kaum jemand kannte den Gemeindehaushalt so gut wie sie. 
Mit großer Fachkenntnis, außergewöhnlicher Sorgfalt und 
einem beeindruckenden Gedächtnis analysierte sie Zahlen 
und Entwicklungen. Vielen wird das Bild in Erinnerung 
bleiben, wie sie bei den Beratungen ihre sorgfältig geführten 
Ordner mit den Notizen aus vielen Jahren dabeihatte. Diese 
Unterlagen waren Ausdruck ihrer gewissenhaften Vorbe-
reitung und ihres Weitblicks, mit dem sie Entscheidungen 
stets im größeren Zusammenhang betrachtete. 
 
Ihr Engagement ging jedoch weit über Haushaltsfragen 
hinaus. Mit Sachverstand, Verlässlichkeit und großer Er-
fahrung begleitete sie die Entwicklung der Gemeinde über 
mehr als drei Jahrzehnte. Sie brachte ihre Ideen ein, stellte die 
richtigen Fragen und trug mit ihrer ruhigen, sachlichen Art 
maßgeblich zu ausgewogenen und verantwortungsvollen 
Entscheidungen bei. 
 
Mit ihrem langjährigen Wirken hat Frau Wandinger-Strauß 
die Entwicklung der Gemeinde nachhaltig mitgeprägt. Dafür 
gebühren ihr große Anerkennung, aufrichtiger Dank und 
höchster Respekt. 
 
 
Herr Werner Axenböck 
Herr Axenböck gehörte beeindruckende 24 Jahre dem Ge-

meinderat an. In dieser langen 
Zeit übernahm er Verantwor-
tung in zahlreichen Bereichen – 
unter anderem im Bau- und 
Umweltausschuss, im Ferien-
ausschuss sowie insbesondere 
als Feuerwehrreferent. 
 
Gerade in dieser Funktion wur-
de deutlich, mit wie viel Leiden-
schaft, Überzeugung und pers-
önlichem Einsatz er sich für das 
Feuerwehrwesen engagierte. Er 
setzte sich stets mit großem 

Nachdruck für alle Feuerwehren der Gemeinde ein. Für ihn 
gab es keine Unterschiede – jede Ortsfeuerwehr war ihm 
gleichermaßen wichtig und wertvoll. Mit großem Einsatz 
unterstützte er zudem die Weiterentwicklung der Jugend-
feuerwehr und trug damit dazu bei, junge Menschen für 
dieses wichtige Ehrenamt zu begeistern. 
 
Doch nicht nur seine Ämter zeichnen ihn aus, sondern vor 
allem seine Persönlichkeit. Mit seiner ruhigen, besonnenen 
und ausgleichenden Art war er über alle Fraktionen hinweg 
ein geschätzter Gesprächspartner. Er hörte zu, suchte den 
Dialog, baute Brücken und stellte stets das Wohl der 
Gemeinde über persönliche Interessen. 
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Ein besonderes Anliegen war ihm darüber hinaus die 
Unterstützung der örtlichen Vereine. Er hatte stets ein offenes 
Ohr für ihre Anliegen und begleitete ihre Arbeit mit großem 
Interesse und Einsatz. Sein Grundsatz lautete dabei stets: 
„fördern und fordern“ – eine Haltung, die das Miteinander in 
unserer Gemeinde nachhaltig geprägt hat. 
 
Ein besonderer Meilenstein seiner letzten Amtsperiode war 
die Entscheidung für den Bau des neuen Feuerwehrhauses. 
Dieses zukunftsweisende Projekt ist nicht nur ein bedeutender 
Beitrag zur Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger, sondern 
steht zugleich sinnbildlich für Werners langjährige Verbun-
denheit mit dem Feuerwehrwesen. 
 
 
Die dritte Bürgermedaille erhölt Herrn Franz Seidl für seine 
30-jähriges Wirken im Gemeinderat. Er konnte an der 
Veranstaltung leider nicht teilnehmen.  
Herrn Seidl wird seine Bürgermedaille mit einer Laudatio bei 
der Bürger-versammlung am 12.11.2026 überreicht.  

__________ 
 

Aufruf zur Ehrung für ausgezeichneten 
Bildungsabschluss 

 
Den Schulabgängern/innen, Abiturienten/innen und Berufs- 
und Meisterschülern/innen 2025/26 gratuliert die Gemeinde 
Sankt Wolfgang herzlich zu den bestandenen Prüfungen.  
 
Die Gemeinde Sankt Wolfgang möchte auch in diesem Jahr 
junge Gemeindebürger ehren, die eine besondere Leistung 
auf schulischem und beruflichem Sektor erreichten. 
 
Leider kennen wir die Verdienste des Einzelnen nicht, sodass 
wir auf Ihre Mitwirkung angewiesen sind. Nachdem wir von 
den Schulen aufgrund des Datenschutzes keine Mitteilungen 
mehr erhalten, bitten wir um Meldung der besonderen 
Leistungen. 
 
Bei außergewöhnlichen Leistungen und Abschlüssen (bis zu 
einem Notendurchschnitt von 1,9) bitten wir um Benach-
richtigung bis zum 30.08.2026, damit diese auch von der 
Gemeinde entsprechend gewürdigt werden können. Die 
Ehrung der angemeldeten Personen findet voraussichtlich im 
Oktober statt. 
 
Anmeldung bitte per Mail an: 
info@st-wolfgang-ob.de mit folgenden Angaben senden: 
- Name, Vorname des/r Schülers/in bzw. Auszubildenden 
- Anschrift und Tel. Nr. 
- Notendurchschnitt (wenn möglich Zeugniskopie) 
- Art des Abschlusses 
- bei Berufsausbildung: Ausbildungsberuf 
- Name der Schule bzw. Berufsschule 
- zusätzliche Auszeichnungen 
 
Wir wünschen allen eine glückliche, gesunde und zufriedene 
Zukunft. 

__________ 
 
 
 

Bekanntmachung 
 

Gemeindesteuern; Kanalgebühren 

 
Von der Gemeindekasse wird darauf hingewiesen, dass das  
3. Quartal der Grundsteuer A und B, sowie die Vorausleistung 
zur Gewerbesteuer und die Vorausleistung der Kanalgebüh-
ren zum 15. August 2026 fällig sind. 
 
Soweit die Gemeindekasse von den Zahlungspflichtigen zum 
Einzug der fälligen Beträge ermächtigt ist, werden diese zum 
genannten Zeitpunkt vom Konto abgebucht. 
 
Um unnötige Mehrkosten zu vermeiden, bitten wir Sie bei 
Änderung der Kontonummer oder der Bankverbindung, dies 
der Gemeinde umgehend mitzuteilen. 
 
Zahlungspflichtige, die der Gemeinde keinen Abbuchungs-
auftrag erteilt haben, werden gebeten, die Steuerzahlungen 
umgehend an die Gemeindekasse zu entrichten. 

__________ 
 

Wasserbeschaffungsverband "Gatterberg Gruppe" 

 
Der Wasserbeschaffungsverband "Gatterberg Gruppe" weist 
darauf hin, dass die 3. Vorausleistung der Wassergebühren 
für das Jahr 2026 am 15. August 2026 fällig ist. 
 
Soweit der Wasserbeschaffungsverband von den Zahlungs-
pflichtigen zum Einzug der fälligen Beträge ermächtigt ist, 
werden diese zum genannten Zeitpunkt abgebucht. 

__________ 
 

Zurückschneiden überhängender 
Grundstücksbepflanzungen an Straßen und Wegen 

 
Durch herauswachsende bzw. überhängende Äste und 
Zweige von Grundstücksbepflanzungen ist vielfach die 
ungehinderte Benutzung öffentlicher Verkehrsflächen für 
Fußgänger, Radfahrer und motorisierte Verkehrsteilnehmer 
nicht mehr gewährleistet. Ebenso sind Verkehrszeichen, 
Straßenlampen sowie Straßennamen- und Hinweisschilder 
durch überwuchernde Grundstücksbepflanzungen verdeckt 
oder so eingewachsen, dass weder eine ausreichende 
Beleuchtung von Straßen und Gehwegen, noch eine 
ungehinderte Sicht auf Verkehrszeichen und Schilder 
gegeben ist. 
 
Aus Gründen der Verkehrssicherheit bittet daher die 
Gemeinde Sankt Wolfgang die Haus- und Grundstücks-
besitzer, umgehend ihre in die Gehwege und Fahrbahnen 
hineinwachsenden Sträucher, Hecken, Äste und Zweige bis 
auf die Grundstücksgrenze zurückzuschneiden. 
 
Dabei wird auf Folgendes hingewiesen: Die Durchgangs- 
bzw. Durchfahrtshöhe muss im Geh- und Radwegbereich 
2,50 m und im Fahrbahnbereich 4,50 m betragen. Die 
seitliche Begrenzung ist identisch mit der Straßenbe-
grenzungslinie bzw. mit der Grundstücksgrenze. 
In diesem Zusammenhang wird auch darauf hingewiesen, 
dass für evtl. Schäden Dritter der Grundstückseigentümer 
haftbar gemacht werden kann. 

mailto:info@st-wolfgang-ob.de
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Außerdem weisen wir darauf hin, dass bei Nichtbeachtung 
ggf. die Hecken, Sträucher und Äste von der Gemeinde 
zugeschnitten und dem Grundstückseigentümer die Kosten in 
Rechnung gestellt werden. 
 

 
 
Vom Verbot des Naturschutzgesetzes, in der Zeit vom 01.03. 
bis 30.09. das Schneiden von Gehölzen zu unterlassen, sind 
die Eigentümer in diesem Falle befreit, weil es sich um eine 
aus Gründen der Verkehrssicherheit dringend notwendige 
Maßnahme handelt. 

__________ 
 

Einführung des Wassercents in Bayern /  
Zählerstände zum 1. Juli 2026 dokumentieren 

 
Zum 1. Juli 2026 wird der Wassercent in Bayern erstmals er-
hoben. Bayerns Umweltminister Thorsten Glauber betonte 
dazu am 05.06.2026 in München: "Der Wassercent ist ein 
Meilenstein für den Grundwasserschutz in Bayern. Er gibt 
unserem wichtigsten Lebensmittel einen Wert. Der Wasser-
cent soll zu einem möglichst schonenden Umgang mit der 
Ressource Wasser beitragen. Ziel ist ein unbürokratischer 
Wassercent mit einfacher Struktur. Die Einnahmen aus dem 
Wasserentnahmeentgelt werden zweckgebunden für Ma-
ßnahmen zum Wasserschutz und für eine nachhaltige Wasser-
bewirtschaftung verwendet." 
 
Mit der Novelle des Bayerischen Wassergesetzes wurde zum 
1. Januar 2026 der Wassercent in Bayern eingeführt. Die erste 
Erhebung erfolgt im Zeitraum vom 1. Juli bis 31. De-zember 
2026. Die ersten konkreten Zahlungen erfolgen dann im Jahr 
2027. Alle Wassernutzer, die Grundwasser un-mittelbar aus 
einem eigenen Brunnen entnehmen, sind zur Zahlung des 
Wasserentnahmeentgelts verpflichtet. Hierunter fallen 
beispielsweise öffentliche Wasserversorger, aber auch private 
Entnehmer und die Industrie. Das Entgelt beträgt einheitlich 
10 Cent pro entnommenem Kubikmeter Grund-wasser (1.000 
Liter). Alle Wasserentnehmer zahlen aufgrund des gesetzlich 
vorgesehenen Freibetrags erst ab einer Menge, die 5.000 
Kubikmeter im Jahr übersteigt. Im ersten Erhe-
bungszeitraum vom 1. Juli bis 31. Dezember 2026 beträgt der 
Freibetrag auf Grund des halben Jahres 2.500 Kubikmeter. 
 
Bei der Festsetzung des konkreten Wasserentnahmeentgelts 
wird entweder der im Wasserentnahmebescheid festgelegte 
jährliche Entnahmewert oder die tatsächliche Entnahme-

menge zugrunde gelegt, sofern der Entnehmer diese 
gegenüber der Wasserrechtsbehörde mitteilt. Dabei genügt 
die Glaubhaftmachung der tatsächlich entnommenen Menge 
an Wasser. Es gilt der Grundsatz von Vertrauen und 
Selbstverantwortung, es besteht dementsprechend keine 
gesetzliche Messverpflichtung. Bereits bestehende Messver-
pflichtungen, beispielsweise aus dem Zulassungsbescheid 
oder der Eigenüberwachungsverordnung, bleiben unberührt. 
 
Alle Wasserentnehmer, die unter die Entgeltpflicht fallen, 
können daher bis zum 1. März 2027 gegenüber der zu-
ständigen Kreisverwaltungsbehörde, d. h. entweder dem 
Landratsamt oder der kreisfreien Stadt, ihre tatsächlich ent-
nommene Wassermenge melden. Das Umweltministerium 
empfiehlt dazu, entsprechende Zählerstände von Messein-
richtungen wie beispielsweise Wasseruhren oder Stromzähler 
bei Pumpen zum 1. Juli 2026 und zum 31. Dezember 2026 zu 
dokumentieren. Die Dokumentation ist für die erforderliche 
Glaubhaftmachung der tatsächlich entnommenen Wasser-
menge erforderlich. Haushalte, die das Wasser von der 
Wasserversorgung beziehen, sind keine Entnehmer im Sinne 
des Wasserentnahmeentgelts, sie werden direkt von den 
Wasserversorgern an den Kosten beteiligt.  
 
Potenziell Entgeltpflichtige erhalten im Herbst 2026 ein 
Informationsschreiben von ihrem jeweils zuständigen 
Landratsamt oder kreisfreien Stadt mit weiterführenden 
Informationen zur Einführung des Wasserentnahmeentgelts, 
insbesondere zur Möglichkeit der elektronischen Übermitt-
lung der tatsächlich entnommenen Wassermengen für den 
ersten Erhebungszeitraum (1. Juli bis 31. Dezember 2026). 
 
Weiterführende Informationen zum Thema Wassercent 
finden Sie unter:  
https://www.stmuv.bayern.de/themen/wasserwirtschaft/nove
lle_baywg/index.htm  

__________ 
 

Straßenkehrung: 

 
Straßenkehrmaschine kommt 

 
In der Zeit von Montag, 13.07. bis Freitag 17.07.2026 ist im 
gesamten Gemeindegebiet von Sankt Wolfgang die 
Kehrmaschine unterwegs. 
 
Um eine ordentliche Straßenkehrung 
durchzuführen, werden die Anwohner 
gebeten, ihre Fahrzeuge möglichst auf den 
eigenen Grundstücken abzustellen. Bitte 
die Gehsteige abkehren, damit die Kehrmaschine das Kehrgut 
gleich aufnehmen kann. 

__________ 
 

 

https://www.stmuv.bayern.de/themen/wasserwirtschaft/novelle_baywg/index.htm
https://www.stmuv.bayern.de/themen/wasserwirtschaft/novelle_baywg/index.htm
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Konstituierende Sitzung des Gemeinderats am 
11.05.2026 

 
Informationen aus der öffentlichen Gemeinderatssitzung 

vom 11.05.2026 
 
Anwesende Gemeinderatsmitglieder:   7/17 
Stimmberechtigte Gemeinderatsmitglieder:   7/17 
 
TOP 01 Genehmigung der Sitzungsniederschrift vom 
 20.04.2026 
 
Die Sitzungsniederschrift wird genehmigt.  
 
Abstimmungsergebnis:   7:0 ang. 
TOP 02 Vereidigung der neugewählten ehrenamtlichen 
 Gemeinderatsmitglieder 
 
Die 10 neugewählten Gemeinderatsmitglieder legen vor dem 
Bürgermeister den Amtseid nach Art. 31 GO ab: 
„Ich schwöre Treue dem Grundgesetz für die Bundesrepublik 
Deutschland und der Verfassung des Freistaates Bayern. Ich 
schwöre, den Gesetzen gehorsam zu sein und meine 
Amtspflichten gewissenhaft zu erfüllen. Ich schwöre, die 
Rechte der Selbstverwaltung zu wahren und ihren Pflichten 
nachzukommen, so wahr mir Gott helfe.“ 
 
 
TOP 03 Weitere Bürgermeister/innen und weitere Stellver-
 treter/innen 
TOP 03 A Beschlussfassung über die Zahl der weiteren 
 Bürgermeister/innen 
 
Für die Legislaturperiode 2026 bis 2032 wird sowohl ein  
2. Bürgermeister als auch ein 3. Bürgermeister gewählt. 
 
Abstimmungsergebnis:   17:0 ang. 
 
 
TOP 03 B Wahl der 2. Bürgermeisterin/des 2. Bürger-
 meisters 
 
GR-Mitglied Konrad Bernhard hat mehr als die Hälfte der 
abgegebenen gültigen Stimmen erhalten und ist damit als 2. 
Bürgermeister gewählt. 
 
Konrad Bernhard hat die Wahl angenommen. 
 
 
TOP 03 C Wahl des 3. Bürgermeisters/der 3. Bürger-
 meisterin 
 
GR-Mitglied Thomas Haslberger hat mehr als die Hälfte der 
abgegebenen gültigen Stimmen erhalten und ist damit als 3. 
Bürgermeister gewählt. 
 
Thomas Haslberger hat die Wahl angenommen. 
 
 
TOP 03 D Vereidigung der weiteren Bürgermeister 
 

Eine Vereidigung des 2. Bürgermeisters Konrad Bernhard 
findet nicht statt, weil dieser unmittelbar wiedergewählt 
wurde. 
 
Der 3. Bürgermeister Thomas Haslberger wird von 
Bürgermeister Gaigl vereidigt. 
 
 
TOP 03 E Festlegung der weiteren Stellvertretung 
 
Die weitere Stellvertretung übernimmt das ältestes Gemein-
deratsmitglied (Lebensalter). 
 
Abstimmungsergebnis:   16:1 ang. 
 
 
TOP 04 Festsetzung der Entschädigungen 
 
TOP 04 A Dienstaufwandsentschädigung Erster Bürger-
 meister 
 
Die Dienstaufwandsentschädigung für den 1. Bürgermeister 
wird auf 500 € monatlich festgesetzt. Darin enthalten sind 
auch die Aufwendungen, die infolge von Dienstreisen an-
fallen können (z.B. Kosten für Übernachtung und 
Verpflegung). 
 
Ausdrücklich nicht enthalten sind Fahrtkosten im Rahmen 
des täglichen Geschäfts 
 
Abstimmungsergebnis:   16:0 ang. 
 
Der Erste Bürgermeister war wegen persönlicher Beteiligung 
von der Abstimmung ausgeschlossen und war bei Beratung 
und Beschluss nicht im Raum. 
 
 
TOP 04 B Fahrtkostenentschädigung für den Ersten Bür
 germeister 
 
Der Bürgermeister erhält die Fahrtkostenentschädigung als 
monatliche Pauschale. 
 
Die Höhe wird auf 400 € festgesetzt. Ergibt die Auswertung 
des Fahrtenbuches erheblich höhere oder erheblich niedrigere 
Werte, so kann diese Pauschale entsprechend den dann 
nachgewiesenen Kosten angepasst werden. 
 
Abstimmungsergebnis:   16:0 ang. 
 
Der Erste Bürgermeister war wegen persönlicher Beteiligung 
von der Abstimmung ausgeschlossen und war nicht im Raum. 
 
 
TOP 04 C Entschädigungszahlung an die ehrenamtlichen 
 weiteren Bürgermeister 
 
1. 2. Bürgermeister 
1.1 Monatliche Entschädigung: 
Die Entschädigung für den 2. Bürgermeister wird auf 
monatlich 500 € festgesetzt. 
Damit sind alle Dienstgeschäfte abgegolten, die nicht unter 
Nr. 1.2 fallen. 
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1.2 Vertretungsfall: 
Neben der Entschädigung nach Nr. 1.1 wird ab dem ersten 
Tag der Urlaubs- oder Krankheitsvertretung des Ersten 
Bürgermeisters eine Entschädigung von 150 € pro Kalen-
dertag gewährt. 
 
Abstimmungsergebnis:   16:0 ang. 
 
Der 2. Bürgermeister war wegen persönlicher Beteiligung 
von der Abstimmung ausgeschlossen und während Beratung 
und Abstimmung nicht im Raum. 
 
 
2. 3. Bürgermeister 
2.1 Monatliche Entschädigung: 
Die Entschädigung für den 3. Bürgermeister wird auf 
monatlich 300 € festgesetzt. 
Damit sind alle Dienstgeschäfte abgegolten, die nicht unter 
Nr. 2.2 fallen. 
 
2.2 Vertretungsfall: 
Neben der Entschädigung nach Nr. 2.1 wird ab dem ersten 
Tag der Urlaubs- oder Krankheitsvertretung des Ersten und 2. 
Bürgermeister/in eine Entschädigung von 150 € pro 
Kalendertag gewährt. 
 
Abstimmungsergebnis:   16:0 ang. 
 
Der 3. Bürgermeister war wegen persönlicher Beteiligung 
von der Abstimmung ausgeschlossen und während Beratung 
und Abstimmung nicht im Raum. 
 
 
TOP 04 D Festlegung der Höhe des Sitzungsgeldes 
 
Die Höhe des Sitzungsgeldes wird auf 50 € festgesetzt. Findet 
unmittelbar vor Beginn einer Gemeinderatssitzung auch eine 
Sitzung eines Ausschusses statt, so wird für diese Sitzung nur 
das halbe Sitzungsgeld gezahlt. 
 
Abstimmungsergebnis:   16:1 ang. 
 
 
TOP 05 Erlass einer Geschäftsordnung für den Gemeinderat 
 
Bis zum Erlass einer neuen Geschäftsordnung gelten die 
Bestimmungen der bisherigen Geschäftsordnung in der 
Fassung vom 29.06.2020, zuletzt geändert durch 3. Änderung 
der Geschäftsordnung des Gemeinderates vom 09.09.2021 
weiter. 
 
Abstimmungsergebnis:   17:0 ang. 
 
 
TOP 06 Bildung von Ausschüssen 
 
Nachfolgende Sitzverteilung wird beschlossen: 
 
Rechnungsprüfungsausschuss: 
CSU   1 Sitz 
FW-Einigkeit  1 Sitz 
WGA   1 Sitz 

 
Haupt- und Finanzausschuss und Bau- und Umweltausschuss 
jeweils: 
CSU   2 Sitze 
FW-Einigkeit  2 Sitze 
WGA   1 Sitz 
Wählergemeinschaft  
Gatterberg/Schönbrunn 1 Sitz 
 
Abstimmungsergebnis:   17:0 ang. 
 
 
TOP 07 Erlass einer Satzung zur Regelung von Fragen des 
 örtlichen Gemeindeverfassungsrechts 
 
Der vorgelegte Entwurf der Satzung zur Regelung von Fragen 
des örtlichen Gemeindeverfassungsrechts vom 29.04.2026 
wird einschließlich der in der heutigen Sitzung beschlossenen 
Änderungen als Satzung beschlossen. 
 
Abstimmungsergebnis:   17:0 ang. 
 
 
TOP 08 Besetzung von Ausschüssen 
 
Der Rechnungsprüfungsausschuss besteht aus folgenden 
Mitgliedern: 
Hofmeister Georg, Gauster Manuela, Contardo Beatrix 
 
Abstimmungsergebnis:   17:0 ang. 
 
Den Vorsitz im Rechnungsprüfungsausschuss übernimmt 
Beatrix Contardo 
 
Abstimmungsergebnis:   17:0 ang. 
 
Der Haupt- und Finanzausschuss besteht aus folgenden 
Mitgliedern: 
Rottenwaller Eva-Maria, Haslberger Thomas, Strauß Miriam, 
Axenböck Florian, Seidl Markus, Daumoser Markus 
 
Abstimmungsergebnis:   17:0 ang. 
 
 
Der Bau- und Umweltausschuss besteht aus folgenden 
Mitgliedern: 
Rachl Florian, Schneider Anton, Fischer Simon, Axenböck 
Florian, Reithmayr, Gerhard Josef, Mühlhuber Markus 
 
Abstimmungsergebnis:   17:0 ang. 
 

Vertreter: 
 
Rechnungsprüfungsausschuss: 
Schneider Anton, Strauß Miriam, Seidl Markus 
 
Abstimmungsergebnis:   17:0 ang. 
 
 
Haupt- und Finanzausschuss: 
Eberl Markus, Rachl Florian, Gauster Manuela, Fischer 
Simon, Contardo Beatrix, Mühlhuber Markus 
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Abstimmungsergebnis:   17:0 ang. 
 
 
Bau- und Umweltausschuss: 
Haslberger Thomas, Hofmeister Georg, Eberl Markus, Strauß 
Miriam, Seidl Markus, Daumoser Markus 
 
Abstimmungsergebnis:   17:0 ang. 
 
 
TOP 09 Bestellung von Referentinnen und Referenten 
 
Zu Referenten nachfolgender Bereiche werden bestellt: 
 
- Feuerwehr   Axenböck Florian 
- Kindergarten und Schule Gauster Manuela 
- Jugend und Vereine  Haslberger Thomas 
- Gewerbe   Seidl Markus 
 
Abstimmungsergebnis:   16:1 ang. 
 
Über jeden Referenten wurde separat abgestimmt, Abstim-
mungsergebnis war jeweils einstimmig bei jeweiliger Ent-
haltung des Betroffenen 
 
Die Abstimmung über die Regelungen für die Referenten der 
Gemeinde Sankt Wolfgang in der Fassung vom 29.04.2026 
wird zurückgestellt und soll in der noch stattfindenden 
Klausurtagung besprochen werden. 
 
Abstimmungsergebnis:   17:0 ang. 
 
 
TOP 10 Bestellung des 1. Bürgermeisters zum Eheschlie-
 ßungsstandesbeamten 
 
Der 1. Bürgermeister Ullrich Gaigl wird zum Eheschlie-
ßungsstandesbeamten bestellt. 
 
Die Bestellung ist auf die Legislaturperiode 2026 bis 2032 
befristet. 
 
Abstimmungsergebnis:   16:0 ang. 
 
 
TOP 11 Bestellung der Mitglieder in Verbandsversammlung  
 des Schulverbandes Isen 
 
Vertreter im Mittelschulverband Isen ist neben dem Ersten 
Bürgermeister Beatrix Contardo. 
Als Stellvertreterin wird Eva-Maria Rottenwaller bestellt. 
 
Abstimmungsergebnis:   17:0 ang. 
 
 
TOP 12 Führung des Sitzungsprotokolls 
 
Die Führung des Sitzungsprotokolls erfolgt während der 
Wahlperiode 2026 bis 2032 als „Beschlussprotokoll“. Dieses 
soll als erweitertes Beschlussprotokoll erstell werden, bei 
dem der Diskussionsverlauf ausführlicher dargestellt werden 
soll. 
 

Dieser Beschluss bezieht sich auch auf die in heutiger Sitzung 
gefassten Beschlüsse. 
 
Abstimmungsergebnis:   16:1 ang. 
 
 
TOP 13 Verschiedenes, Wünsche und Anträge 
 
- Vertretung im Kommunalunternehmen 
Weil lt. Unternehmenssatzung alle Gemeinderatsmitglieder 
dem Verwaltungsrat des Kommunalunternehmens ange-
hören, muss keine eigene Entsendung erfolgen.  
 
 
- Bereitstellung von Unterlagen im RIS 
Es wird angefragt, ob die Daten im RIS für einen längeren 
Zeitraum bereitgehalten werden können.  
 
Aufgrund der hohen Kosten sollte darauf verzichtet werden, 
ggf. könnten diese von der Verwaltung auf Anfrage 
bereitgestellt werden.  

__________ 
 

Hebweih für das neue Feuerwehrhaus – Ein Meilenstein 
für die Sicherheit der Gemeinde 

 
Am 26. Juni 2026 wurde mit der Hebweih ein wichtiger 
Meilen-stein beim Bau des neuen Feuerwehrhauses in Sankt 
Wolfgang gefeiert. Zahlreiche Gäste aus Feuerwehr, 
Gemeinde, Politik sowie die am Bau beteiligten Handwerks-
betriebe kamen zusammen, um den erfolgreichen Abschluss 
der Rohbauarbeiten zu würdigen.  
 
In seiner Ansprache dankte der 1. Bürgermeister allen, die 
zum Gelingen des Projekts beitragen: 
„In diesem Bauwerk, das wir heute sehen, steckt die Arbeit 
vieler Beteiligter. Dafür möchte ich mich von Herzen bei 
allen bedanken, die zu diesem Projekt beitragen und 
beigetragen haben. Euer Einsatz, eure Kompetenz und eure 
Zusammenarbeit machen dieses Vorhaben erst möglich. 
Gemeinsam schaffen wir etwas Bleibendes, auf das wir mit 
Stolz blicken können.“ 
Ullrich Gaigl dankte Bauingenieur und Planer Thomas 
Seisenberger für seinen engagierten Einsatz. Es sei „sein 
Hirnschmalz“, das dem Bau „eine Seele“ gebe. Auch dem 
Arbeitskreis, in dem Feuerwehrleute mitarbeiten, den Mit-
gliedern des Kommunalunternehmens und den ausführenden 
Handwerksbetrieben aus der Region bescheinigte der Bürger-
meister eine „hervorragende Arbeit“. 
 
Ein besonderer Höhepunkt der Feier war der traditionelle 
Hebweihspruch des Zimmerermeisters. Mit seinen Worten 
würdigte er die Arbeit aller Handwerker und sprach dem 
neuen Gebäude nach altem Brauch Glück und Segen für die 
Zukunft zu. 
 
Mit dem Neubau entsteht eine zeitgemäße Unterkunft, die den 
Einsatzkräften optimale Bedingungen für ihren wichtigen 
Dienst bietet. Neben modernen Fahrzeughallen und 
Funktionsräumen wird das Gebäude auch ausreichend Platz 
für Ausbildung, Jugendarbeit und das kameradschaftliche 
Miteinander schaffen. 
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In das neue Feuerwehrhaus zieht künftig die Ortsfeuerwehr 
St. Wolfgang ein. Es ist aber auch ein Treff- und 
Schulungspunkt für die Ortsteilfeuerwehren Pyramoos, 
Lappach, Jeßling, Gatterberg und Schönbrunn-Fürholzen 
Durch die zentrale Lage an der B15 sind die Einsatzkräfte 
künftig noch besser auf die vielfältigen Anforderungen 
vorbereitet. Insbesondere die Nähe zur A94 habe die Einsätze 
und Aufgaben der Feuerwehr in den vergangenen Jahren 
deutlich erweitert, betonte der Bürgermeister. 

 
Zahlen zum Bauprojekt 
Das neue Feuerwehrhaus entsteht auf einem 6.234 m² großen 
Grundstück. Das Gebäude misst rund 63 Meter in der Länge 
und 27 Meter in der Breite. Es verfügt über sieben 
Fahrzeugstellplätze mit Ausfahrten, eine separate Waschhalle 
sowie eine Nutzfläche von rund 2.225 m². 
Auch beim Thema Nachhaltigkeit setzt die Gemeinde auf 
moderne Technik. Die Wärmeversorgung erfolgt über das 
erweiterte Nahwärmenetz (Hackschnitzelheizung). Ergänzt 
wird das Energiekonzept durch eine 20-kW-Photovoltaik-
anlage und einen 10-kW-Stromspeicher. Für Löschübungen 
steht außerdem eine Regenwasserzisterne mit 65.000 Litern 
Fassungsvermögen zur Verfügung. Insgesamt entstehen 46 
Pkw-Stellplätze. 
 
Funktional und zukunftsorientiert 
Dem Neubau gingen rund drei Jahre Planungszeit voraus. Die 
Gesamtkosten belaufen sich auf etwa 6,5 Millionen Euro, 
wovon die Gemeinde mit rund 1,3 Millionen Euro an Förder-
mitteln rechnet. Gleichzeitig konnte die Nutzfläche gegen-
über den bisherigen Standorten nahezu vervierfacht werden. 
 
Bei der Planung stand die Funktionalität klar im Vordergrund. 
Auf einen Keller wurde bewusst verzichtet. Wie der zweite 
Kommandant erklärte, handelt es sich „nicht um einen 
Prunkbau, sondern um einen Zweckbau“. Das rechteckige 
Gebäude verbindet eine moderne Bauweise mit hoher 
Funktionalität: Fahrzeug- und Waschhalle werden in 
Stahlbetonbauweise mit Wärmedämmung errichtet, während 
der Funktionsbereich in verputztem Ziegelmauerwerk mit 
Pultdächern ausgeführt wird. 

Mit der Hebweih ist ein bedeutender Bauabschnitt erfolgreich 
abgeschlossen. Schon heute lässt sich erkennen, dass hier ein 
modernes Feuerwehrhaus entsteht, das den ehrenamtlichen 
Einsatzkräften beste Arbeitsbedingungen bietet und 
langfristig einen wichtigen Beitrag zur Sicherheit der 
Bürgerinnen und Bürger leisten wird.  
 

 
__________ 

 

Kindergarten Armstorf 

 
„Kinder, wie die Zeit vergeht“ 

Unsere Waldgruppe „Paradies im Wald“  
 
Das wurde mit den derzeitigen, sowie den ehemaligen 
Familien groß gefeiert. 
Auch die Sponsoren, die uns in den 10 Jahren immer wieder 
mit zusätzlichen Attraktionen unterstützt haben, waren 
eingeladen. 
 
Das Festprogramm war vielseitig: Nach der offiziellen Eröff-
nung in der großen Runde, wurden Kutschfahrten angeboten 
und ein Kasperltheater vorgeführt. 

 
Die Kinder konnten Edelsteine suchen und sich schminken 
lassen. 
Herzhaft verköstigt wurden wir von der Metzgerei Wimmer, 
die leckeren Kuchen brachten die Eltern mit. Vielen Dank an 
alle, die mit uns das schöne Fest gefeiert haben. 
Wir freuen uns auf viele weitere Jahre im Wald. 

__________ 
 

Vereinsmitteilungen 

 
Freiwillige Feuerwehr Sankt Wolfgang 

 
Am Donnerstag, 16.07.2026 findet um 19.30 Uhr eine First 
Responder-Übung statt. 
 
Von Montag, 20.07. bis Freitag, 24.07.2026 finden die 
Übungen für das Leistungsabzeichen THL um 19.00 Uhr 
statt. 
 
Am Donnerstag, 23.07.2026 findet um 19.30 Uhr eine ASS-
Übung statt. 
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Am Montag, 27.07.2026 findet um 19.30 Uhr eine Zugübung 
statt. 
 
Am Donnerstag, 30.07.2026 um 19.30 Uhr findet eine 
Übung der Maschinisten statt. 
 
Am Freitag, 07.08.2026 findet um 19.30 Uhr eine Funk-
übung statt. 

 
__________ 

 
Freiwillige Feuerwehr Sankt Wolfgang 

 
Liebe aktive und passive Feuerwehrkameraden / -innen, 

liebe Vereinsmitglieder der freiwilligen Feuerwehr Sankt 
Wolfgang, 

 
wir veranstalten einen zweitägigen Vereinsausflug ins Ziller-
tal nach Mayrhofen. Dieser findet am 17.10. - 18. 10.2026 
statt. Es ist eine Besichtigung bei der freiwilligen Feuerwehr 
Kiefersfelden sowie eine Führung eines Goldschauberg-
werkes in Hainzenberg geplant. 
 
Bei Interesse gerne eine Email an martina.sperr@ff-stw.de 
schreiben oder unter  
Tel. 0179-2101013 bei Hartwig Vogelsgesang anrufen, dann 
lassen wir den Anmeldebogen zukommen! 

__________ 
 

Freiwillige Feuerwehr Gatterberg 
Am Freitag, 07.08.2026 findet um 19.30 Uhr eine Funk-
übung statt. 
 
Am Mittwoch, 12.08.2026 findet um 20.00 Uhr eine Übung 
statt. 

 
__________ 

 
Freiwillige Feuerwehr Lappach 

 
Am Freitag, 17.07.2026 findet um 20.00 Uhr eine Übung 
statt. 
 
Am Dienstag, 28.07.2026 findet um 20.00 Uhr eine Übung 
statt. 
 
Am Freitag, 07.08.2026 findet um 19.20 Uhr eine Funk-
übung statt. 

__________ 
 

VdK – Sankt Wolfgang 
GRILLFEST 

 
Grillfleisch, Grillwürstl, Eiskaffee und Kuchen 
Wann:  9. August 2026 ab 12.00 Uhr 
Wo:  Vereinsstüberl Schönbrunn, Zenostr. 2 
Zugang und WC sind barrierefrei!  
 
Alle Mitglieder mit Begleitung sind herzlich eingeladen! 
Auf euer Kommen freut sich die VdK - Vorstandschaft 

__________ 
 
 

Gartenbauverein St. Wolfgang e.V.  
                                                                                                     
1. Apfelsaft-Presssaison 2026  
Haben Sie Interesse an einem zeitlich begrenzten 

Hinzuverdienst? 
 
Wir suchen für die heurige Saison (September/ Oktober) noch 
Leute, die uns bei der Anmeldung der Presskunden, beim 
Pressen und bei der Abfüllung, bei einem Stundenlohn von 
15,00 €, unterstützen. 
 
Bitte melden Sie sich bei Fritz Heindl, Tel. 08085/498, wenn 
Sie Interesse haben und Details erfahren möchten. Wir 
haben ein erfahrenes, freundliches und hilfsbereites Team, 
das Sie gerne einarbeitet.  
 
2. Rückblick Kräuterführung  
Am Samstag, 27.06.2026 fand bei einem herrlichen 
Sommerabend die Kräuterführung in unserer schönen 
Streuobstwiese statt. Dieter Hofhammer und Petra Bauer 
zeigten uns die vielen wertvollen Kräuter-Schätze, die auf 
unserer Streuobstwiese und im Kräuterbeet zu finden sind 
und erklärten ihre Erfahrungen über Anwendung und 
Wirkung. An dieser Stelle nochmals herzlichen Dank an Alle, 
die zu diesem gelungenen Abend beigetragen haben. 
Besonders bedanken wir uns bei den beiden Kräuterexperten  
und dem jungen Musiktalent Elias. Bei Lagerfeuerstimmung 
wurden Hollerkiacherl probiert und verschiedene kulina-
rische Kräuterkreationen angeboten und Most-Hugo 
getrunken. 
 
3. 3. Arbeitseinsatz in der Streuobstwiese  
Am Samstag, 25.07.2026 findet in der Streuobstwiese ab 
8:30 Uhr der nächste Arbeitseinsatz für Patenbaumbesitzer 
und Familien statt. Bitte kommt wieder recht zahlreich. 
Vielen Dank. 
 
4. Bitte an die Patenbaumbesitzer  
Die Baumscheiben sind rechtzeitig zur Fallobstbeseitigung 
bzw. zur Ernte auszumähen. Der Grasschnitt kann auf 
unserem Komposthaufen abgelegt werden. Aststützen sollten 
bei Bedarf rechtzeitig  
 
angebracht werden. Nach unten hängende Zweige sind zu 
entfernen, damit ein leichteres Ausmähen der Baumscheiben 
erfolgen kann. Bitte sammeln Sie das meistens vom 
Apfelwickler befallene Fallobst auf und entsorgen Sie dies 
bitte NICHT über den Kompost. Wie die letzten Jahre auch, 
wird wieder ein geschlossener Abfallcontainer für das Fall- 
und Faulobst aufgestellt. Von den Patenbaumbesitzern kann 
dieser genutzt werden. Entsprechende Behältnisse stehen auf 
der Westseite des Gartenhauses und können (ausschließlich 
mit Fallobst befüllt) am Container abgestellt werden. 
 
5. 26. Gartlertag am Samstag, 03.10.2026 
Wir sind schon voll mit der Programmgestaltung und 
Organisation unseres heurigen bereits 26. Gartlertags 
beschäftigt. Ansprechperson für organisatorische Fragen ist 
der 2. Vorstand Johannes Ober, Tel. 08085/392. Melden Sie 
sich bei ihm, wenn Sie beim diesjährigen Gartlertag in 
irgendeiner Weise mithelfen können, einen eigenen 
Verkaufs- oder Schaustand betreiben oder eine Idee 
einbringen möchten. Wir freuen uns über alle Beiträge. 
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Der Gartler Tipp: 
Baumerhalt vor Massenertrag 
Um Astbrüche an den Obstbäumen zu vermeiden, ist es 
ratsam bereits jetzt abhängende Fruchttriebe einzukürzen. Die 
Fruchtlast wird sonst vor der Ernte zu hoch! Um nicht jeden 
Fruchtast abstützen zu müssen ist es oft besser von Hand 
auszudünnen oder die Fruchtäste kräftig zu schütteln. Auf 
diese Weise fallen auch die vom Apfelwickler befallenen 
Früchte ab. Diese abgefallenen Früchte nicht unter den 
Bäumen liegen lassen, um den Befall der zweiten Generation 
von Apfelwicklern zu verhindern! 
 
Rudi Brand, 1. Vorstand 

__________ 
 

Musikverein Sankt Wolfgang 
 
Die Blechblaskapelle St. Wolfgang lädt am 
Samstag, den 25. Juli 2026 um 19 Uhr zu 
einem musikalischen Abend in den Innenhof 
der Schule ein.  
Bei dieser Veranstaltung geht es um 
geselliges Beisammensein, dazu gibt es eine 
Mischung aus traditioneller und 
unterhaltsamer Blasmusik.  
 
Neben der Musik sorgt der Musikverein für 
kühle Getränke, eine Kleinigkeit zum Essen (Brezen & 
Handwürste) sowie ausreichend Sitzgelegenheiten 
(Biertische).  
 
Die Veranstaltung findet bei jeder Witterung statt; bei Regen 
nicht im Hof sondern in der Schule.  
 
Weitere Informationen unter www.blechblaskapelle.de 

__________ 
 

Abgabe- und Erscheinungszeiten: 
 

Der Abgabeschluss immer dienstags 12.00 Uhr 
Ab Freitag nach Abgabetermin kann das Mitteilungsblatt 
bereits online auf unserer Homepage eingesehen werden. 

Nr.  Abgabeschluss  
jeweils 12 Uhr 

Erscheinungsdatum 

08/2026 Dienstag,  
11. August 2026 

Mittwoch, 19. August 
2026 

09/2026 Dienstag,  
8. September 2026 

Donnerstag, 
17. September 2026 

10/2026 Dienstag,  
6. Oktober 2026 

Mittwoch,  
14. Oktober 2026 

11/2026 Dienstag,  
17. November 2026 

Mittwoch,  
25. November 2026 

12/2026 Freitag,  
11. Dezember 2026 

Dienstag,  
22. Dezember 2026 

 
Bitte die Abgabetermine beachten und einhalten, da 
später eingehende Anzeigen, Vereinsmitteilungen etc. 
nicht mehr berücksichtigt werden können. 
Beiträge und Anzeigen fürs Mitteilungsblatt senden Sie 
bitte an: bauer@st-wolfgang-ob.de oder  
amtsblatt@st-wolfgang-ob.de  

__________ 
 

 

Gemeindebücherei Sankt Wolfgang 

 
 

Öffnungstage Bücherei: 
in der Kinderkrippe, Raiffeisenstraße 6 

(direkt neben dem Kindergarten). 
 
 Donnerstag, 16.07.  geöffnet 
 Sonntag, 19.07. geöffnet 
 Donnerstag, 23.07.  geöffnet 
 Sonntag, 26.06. geschlossen 
 Donnerstag, 30.07. geöffnet 
 Sonntag, 02.08. geöffnet 
 Donnerstag, 06.08.  geöffnet 
 Sonntag, 09.08. geschlossen 
 Donnerstag, 13.08. geöffnet 
 Sonntag, 16.08. geöffnet 
 Donnerstag, 20.08.  geöffnet  
 

Öffnungszeiten: 
Donnerstag 16.00 – 19.00 Uhr 
Sonntag  10.30 – 11.45 Uhr 

 
Telefon:   (08085) 1878992 
E-Mail:  buecherei@st-wolfgang-ob.de 
 
 

__________ 
 
 

Das Bücherei-Team wünscht allen eine schöne, 
erholsame und sonnige Ferien- und Urlaubszeit 

 

 
 

und freut sich auf viele Teilnehmer am 

8. Sommerferien-Leseclub  
 
Wer?     Kinder und Jugendliche  
 ab 6 bis 15 Jahren 
 
Wann?  Die Aktion läuft über 
  die ganzen Sommerferien 
 
Anmeldung: 
Ab Donnerstag, 23. Juli 2026 während der Öffnungszeiten 
der Bücherei 
Achtung: Anmeldung nur in der Gemeindebücherei  
 Sankt Wolfgang, Raiffeisenstraße 6 
 
Abgabeschluss: Donnerstag, 10. September 2026 
 

__________ 
 

mailto:bauer@st-wolfgang-ob.de
mailto:amtsblatt@st-wolfgang-ob.de
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Evangelische Kirche in Haag informiert 

 
immer dienstags um 19 Uhr Chorprobe (außer in den Ferien) 
 
So. 19.07.26 um 9.30 Uhr Gottesdienst in Haag 
 

Mo, 20.07.26 um 19.30 Uhr Offener Gesprächskreis 
 

So, 26.07.26 um 9.30 Uhr Jubiläumsgottesdienst in der  
 Evang. Kirche in Haag mit anschließendem Gemein-
 defest – wir feiern 70 Jahre Kirche u. 10 Jahre Anbau 
 

So, 02.08.26 um 9.30 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl in  
 Haag 
 

So, 09.08.26 um 11.15 Uhr Verkürzter Ausschläfergottes-
 dienst in Haag – kein Gottesdienst in Isen 
 

So, 16.08.26 um 9.30 Uhr Gottesdienst in Haag 
 
Ev. Luth. Pfarramt Haag i. OB, Heilig-Kreuz-Kirche 
Rosenweg 2, 83527 Haag 

__________ 
 

Einladung zum Jubiläumsfest  
der Evang. Kirche Haag i. OB am 26.07.2026 

 
Die Evangelische Kirchengemeinde Haag feiert ein großes 
Jubiläums-Gemeindefest am Sonntag, den 26. Juli 2026.  
 
Vor 70 Jahren wurde die Heilig-Kreuz-Kirche im Rosenweg 
in Haag eingeweiht und seit genau 10 Jahren kann sie durch 
einen barrierefreien Gemeindesaal erweitert werden.  
 
Das Jubiläumsfest beginnt um 9.30 Uhr mit einem Familien-
gottesdienst zum Thema „Heimat im Haus Gottes“.  
Im Anschluss gibt es Kinderprogramm mit kleinen Preisen zu 
gewinnen, Hüpfburg und Kinderschminken, eine Rallye und 
eine Bildershow.  
Um 14.00 wird in der Kirche ein Konzert angeboten, das von 
Dekanatskantor Andreas Hellfritsch zusammen mit vielen 
verschiedenen Mitwirkenden aus der Gemeinde und 
unterschiedlichsten Beiträgen gestaltet wird.  
Danach schließt das Fest mit einem Sektempfang. Pfarrerin 
Ruth Nun und der Kirchenvorstand der Kirchengemeinde 
Haag hoffen, dass viele Gäste dann noch mit ihnen auf diesen 
besonderen Geburtstag anstoßen mögen.  
 
Herzliche Einladung! 
 

  
Foto: Pfarramt Haag - So sah die Heilig-Kreuz-Kirche 1956 aus. 

 

 
Seit 2016 kann sie durch den neuen Gemeindesaal vergrößert 
werden: 

__________ 
 

Notfalldienst 

 
Ärztlicher Bereitschaftsdienst: Tel.: 116 117 

 
Bei schweren, lebensbedrohlichen Notfällen informieren 
Sie bitte direkt die bayerische Rettungsleitstelle unter der 
Rufnummer 112 
 
Den aktuellen Apotheken-Notdienstplan entnehmen Sie 
bitte im Internet: www.blak.de/notdienstsuche oder 
Mobile Notdienstnummer 22 8 33 oder kostenlose Festnetz-
nummer 0800 00 22 833 

__________ 
 

 

Die Praxis Udo Hahn ist von Montag, 24.08.26 bis 
einschließlich Freitag, 11.09.26 geschlossen. 

Vertretung übernehmen alle anwesenden Ärzte und 
Bereitschaftspraxen 

 

 
 

Die Praxis Dr.med. M. Fütterer ist wegen Urlaub  
von 03.08. bis 21.08. geschlossen. 

 
Vertretung übernimmt Dr. Buschmann  
Münchener Str. 15A, 83527 Haag in Oberbayern 
Tel.Nr: 08072-1021 
 

__________ 
 

Die Nachbarschaftshilfe informiert 

 
 

Einsatzleitung 
Brigitte Göschl 

Tel.: 08081-2884 
E-Mail: nbh-stw@web.de 

 
Stellvertretend: 
Tel.: 08085-1013 

 

 
  

https://www.blak.de/notdienst/oeffentliche-notdienstsuche
mailto:nbh-stw@web.de


 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



|     08085 285
|     0151 55662723
| info@kurz-gaertnerei.de

Die Abende sind lang und warm, die perfekte Zeit um sich gemeinsam

im Garten zu treffen. Wie wäre es denn mit einem blumigen

Dankeschön beim nächsten Besuch? 

Verschenk doch zum Beispiel einen 

Ein Blumenstrauß aus 100% Woifganger Bestandteilen 

Regional, saisonal und nachhaltig

Bestehen kann ein solcher aus: Sonnenblumen, Dahlien, Cosmea,

Löwenmaul, Zinnien, Hasenohr, Mutterkraut, Kornblumen,

Mädchenauge und viele andere Woifganger Sommerblumen. 

Egal ob klein oder groß, den                              

gibt's in allen möglichen Größen.

Falls jemand nach der großen Hitze etwas nachpflanzen möchte, wir

haben noch viele schöne Stauden und Beet- & Balkonpflanzen da. 

Wer sich für die nächste Hitzewelle wappnen will, dem empfehlen

wir unser erprobtes Blumat-Gießsystem. Ein Wasseranschluss

oder -tank genügt, alles ohne Strom oder komplizierte Technik.

Langsam aber sicher gehen wir auf die Urlaubszeit zu. Auch wir

machen eine Auszeit. 

Unser diesjähriger Betriebsurlaub geht vom 3.8. bis 30.8.2026. 

In dringenden Fällen, bitte wie gewohnt anrufen und  auf‘s Band

sprechen,  unser Anrufbeantworter wird regelmäßig abgehört. 

Wir wünschen Allen einen angenehmen Sommer

                                                  und eine erholsame Urlaubszeit!

Lust auf an                  ?

| Schulstraße 2 
| 84427 St. Wolfgang
| www.kurz-gaertnerei.de

| Öffnungszeiten
| Mo - Fr 7:00 - 18:00 Uhr
| Mi + Sa 7:00 - 13:00 Uhr

wuidn Woife

wuidn Woife

wuidn Woife

Familie Kurz mit Team
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